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Ministerium für Verkehr | Postfach 10 34 52 | 70029 Stuttgart 

per Email: 

An die Abteilungen 4 der 
Regierungspräsidien 

Stuttgart 
Karlsruhe 

Freiburg 
Tübingen  

Abteilung Straßenverkehr, Straßeninfra-

struktur 

Name: Dr. Thomas Chakar 

Telefon: +49 711 89686-2703 

E-Mail: Thomas.Chakar@vm.bwl.de 

Geschäftszeichen: VM2-3945-76/5/6 

(bei Antwort bitte angeben) 

Datum: 15.05.2025 

nachrichtlich: 
Anerkannte Prüfstellen nach RAP Stra 15 in Baden-Württemberg 

Landkreistag Baden-Württemberg 
Städtetag Baden-Württemberg 

Gemeindetag Baden-Württemberg 
Rechnungshof Baden-Württemberg 

Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg 
Industrieverband Steine und Erden Baden-Württemberg e.V. 

Bauwirtschaft Baden-Württemberg 
Ingenieurkammer Baden-Württemberg 

Autobahn GmbH des Bundes, Niederlassung Südwest 

Ergänzungen zu den Zusätzlichen Technischen Vertragsbedingungen 
im Straßenbau Baden-Württemberg (ETV-StB-BW, Teil 1, Ausgabe 2025) 
Einführungsschreiben zur ETV-StB-BW Teil 1, Ausgabe 2023 des VM vom 
15.05.2023, Az.: VM2-3945-11/4/5 

Allgemeines 

Das Ministerium für Verkehr hat die Ergänzungen zu den Technischen Vertragsbedingungen im 

Straßenbau Baden-Württemberg (ETV-StB-BW) Teil 1 (Erdarbeiten im Straßenbau) aktualisiert, 
da seit dem 01.08.2023 der Umgang mit Bodenmaterial und mineralischen Ersatzbaustoffen 

bundeseinheitlich über die Regelungen der Mantelverordnung geregelt werden. Die länderspe-
zifischen Regelungen, welche bis zum 31.07.2023 gültig waren und daher noch in der Fassung 

2023 enthalten sind, sind nun zur eindeutigen Klarstellung entfernt worden. 
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Anwendung in Baden-Württemberg 

(1) Die ETV-StB-BW, Teil 1 gilt für Bundesstraßen in der Baulast des Bundes und für Landes-

straßen in der Baulast des Landes.  

(2) Die bisherigen Anerkennungsmöglichkeiten von Eigenüberwachungsprüfungen (bisher 
Punkt 1.02 „Kontrollprüfungen“) entfallen mit dieser Fortschreibung, damit die hohe Be-

deutung von ordnungsgemäßen Kontrollprüfungen klargestellt wird. 

(3) Den kommunalen Baulastträgern wird empfohlen, für die in ihrer Baulast befindlichen 

Straßen entsprechend diesem Einführungsschreiben zu verfahren. Die Regierungspräsi-
dien werden gebeten, die Landratsämter und Stadtkreise als untere Verwaltungsbehör-

den zu informieren. 

Schlussbestimmungen 

(4) Das unter Bezug genannte Schreiben wird hiermit aufgehoben und aus der Liste der Re-

gelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg entfernt.  

(5) Dieses Einführungsschreiben wird entsprechend der VwV Re-StB-BW vom 01.07.2008 in 

die Liste der Regelwerke der Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg im Internet- 

und Intranetangebot im Sachgebiet 03 Erd- und Grundbau, Entwässerung, Landschafts-

bau im Sachgebiet 3.4 Erdbau sowie im Ausschreibungsservice der Straßenbauverwal-

tung eingestellt. 

gez. Dr. Bernd Pfeifle 

Ministerialrat 
Ministerium für Verkehr 

Anlage 

ETV-StB-BW, Teil 1, Ausgabe 2025 


